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BVG. Änderung
(Anlage von Freizügigkeitsgeldern
der Auffangeinrichtung)

LPP. Modification
(Placement de fonds du libre passage
de l'institution supplétive)

Erstrat – Premier Conseil

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 30.05.23 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 05.06.23 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 08.06.23 (DRINGLICHKEITSKLAUSEL - CLAUSE D’URGENCE)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 14.06.23 (DRINGLICHKEITSKLAUSEL - CLAUSE D’URGENCE)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 16.06.23 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 16.06.23 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)

Müller Damian (RL, LU), für die Kommission: Wir beraten heute die BVG-Änderung zur Anlage von Freizügig-
keitsgeldern der Auffangeinrichtung. Die Auffangeinrichtung BVG ist eine Stiftung, die von den Sozialpartnern
getragen wird. Sie hat einen gesetzlichen Auftrag im Bereich der beruflichen Vorsorge. Unter anderem fällt
ihr die Aufgabe zu, die Freizügigkeitsguthaben entgegenzunehmen, die an sie überwiesen werden. Es han-
delt sich um Freizügigkeitsguthaben von Personen, die nach der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, zum
Beispiel nach einer Kündigung, nicht sofort ein neues Arbeitsverhältnis antreten. Diese Personen haben grund-
sätzlich keine Möglichkeit, ihr Freizügigkeitsguthaben in einer Vorsorgeeinrichtung zu belassen.
Per Ende 2021 betreute die Auffangeinrichtung im Bereich Freizügigkeit 1,34 Millionen Kundinnen und Kun-
den, was rund 55 Prozent aller Freizügigkeitskonten entspricht. Allerdings handelt es sich dabei vielfach um
Personen mit kleinen Guthaben. Die Höhe der Freizügigkeitsguthaben, die von der Auffangeinrichtung verwal-
tet werden, betrug Ende 2021 rund 15,6 Milliarden Franken. Zum Vergleich: Auf den Freizügigkeitskonten der
Banken lagen Ende 2021 gemäss Bankenstatistik rund 35 Milliarden Franken.
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Freizügigkeitsguthaben dürfen, wie Sie wissen, nicht mit Negativzinsen belastet werden. Im Gegensatz zu
einer Pensionskasse kann die Auffangeinrichtung auch keine Sanierungsbeiträge erheben, falls es eine Unter-
deckung geben sollte. Eine Rückversicherung gibt es ebenfalls nicht. Das heisst: Die Auffangeinrichtung muss
den Nominalwert der Gelder garantieren. Sie muss diese Gelder also anlegen, was mit Risiken verbunden ist.
Aus diesem Grund wurde die heutige Regelung, die auf drei Jahre befristet ist, geschaffen. Die vorgeschla-
gene Änderung soll es der Auffangeinrichtung BVG für weitere vier Jahre ermöglichen, die Vorsorgeguthaben
aus dem Freizügigkeitsbereich bis zum Betrag von 10 Milliarden Franken zinslos und unentgeltlich bei der
Eidgenössischen Finanzverwaltung im Rahmen der zentralen Tresorerie des Bundes anlegen zu können.
Seit Februar 2020 sind die Zinsen gestiegen. Die Chancen für die Auffangeinrichtung, risikoarme Anlagen zu
tätigen, die eine gewisse Verzinsung einbringen, sind also besser geworden. Aktuell benötigt die Auffangein-
richtung die zinslose Anlage bei der Bundestresorerie daher nicht.
Falls in diesen vier Jahren, für welche die Regelung gelten soll, die Zinsen im positiven Bereich bleiben, würde
die Auffangeinrichtung die vorgeschlagene Möglichkeit einfach nicht nutzen. Falls es aber Phasen geben sollte,
die schlechter ausfallen, würde sie die Möglichkeit nutzen können. Die Voraussetzungen wären dieselben wie
bisher. Ein Maximalbetrag von 10 Milliarden Franken kann angelegt werden. Dazu muss der Deckungsgrad –
die zweite Bedingung – unter 105 Prozent fallen.
Aus terminlichen Gründen knüpft die neue Bestimmung nicht nahtlos an die heutige Regelung an. Mit der be-
antragten Verlängerung gibt es im regulären Prozess eine Differenz von ein paar Tagen. Um diese zu beheben
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und das Gesetz als dringlich zu erklären, liegt ein einstimmiger Antrag der Kommission vor. Die Vorlage kommt
im Sonderverfahren in beide Räte. Ihre Kommission hat einstimmig für die Annahme des Entwurfes gestimmt.
Ich bitte Sie, der Empfehlung Ihrer Kommission zu folgen und der Regelung für weitere vier Jahre zuzustimmen.

Berset Alain, président de la Confédération: Je ne peux que vous inviter, au nom du Conseil fédéral, à soutenir
la proposition unanime de votre commission. M. le conseiller aux Etats Müller Damian a très bien expliqué les
raisons qui ont conduit à ce projet et la nécessité de cette modification de loi. Vous avez également vu que les
conditions sont claires. Des limites sont fixées en ce qui concerne le montant et le taux de couverture. Il s'agit
d'une mesure temporaire, limitée à quatre ans. Cela nous paraît, dans la situation actuelle, le meilleur moyen
de régler un problème que tout le monde reconnaît et qu'on ne peut pas laisser sans réponse.
Je vous invite donc à suivre votre commission unanime.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
L'entrée en matière est décidée sans opposition

Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Detailberatung – Discussion par article

Titel und Ingress, Ziff. I Einleitung; Art. 60b
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Titre et préambule, ch. I introduction; art. 60b
Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Ziff. II
Antrag der Kommission
Abs. 1
Dieses Gesetz wird dringlich erklärt (Art. 165 Abs. 1 BV). Es untersteht dem fakultativen Referendum (Art. 141
Abs. 1 Bst. b BV).

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Ch. II
Proposition de la commission
Al. 1
La présente loi est déclarée urgente (art. 165 al. 1 Cst.). Elle est sujette au référendum facultatif (art. 141 al. 1
let. b Cst.).
Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen – Adopté

Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Die Dringlichkeitsklausel wird von der Gesamtabstimmung
ausgenommen. Über die Dringlichkeitsklausel wird erst nach erfolgter Differenzbereinigung abgestimmt.

Gesamtabstimmung – Vote sur l'ensemble
(namentlich – nominatif; 23.027/5781)
Für Annahme des Entwurfes ... 40 Stimmen
(Einstimmigkeit)
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(0 Enthaltungen)

Präsidentin (Häberli-Koller Brigitte, Präsidentin): Das Geschäft geht an den Nationalrat.
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